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Muster-Betriebsvereinbarung: Raumtemperaturen

Zwischen der  … (Name des Unternehmens) und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens) wird folgende Betriebsvereinbarung zum Thema „Temperaturen am Arbeitsplatz“ geschlossen:

Präambel
Arbeitgeberin und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass unangemessen hohe oder niedrige Temperaturen am Arbeitsplatz sowohl die Gesundheit der Beschäftigten gefährden als auch deren Produktivität. Diese Betriebsvereinbarung dient dazu, die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung und der Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 3.5 Raumtemperatur unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten umzusetzen. Ist ein Sachverhalt in dieser Betriebsvereinbarung nicht geregelt, gelten deren Vorgaben. 

§ 1 Geltungsbereich
Die Betriebsvereinbarung gilt für die Beschäftigten der … (Name des Unternehmens) an allen Standorten sowie für die Arbeit im Homeoffice. Sie gilt nicht für die Beschäftigung außerhalb geschlossener Räume.

§ 2 Thermische Belastungen als Bestandteil der Gefährdungsbeurteilungen
Bei der Erstellung oder Aktualisierung aller Gefährdungsbeurteilungen im Sinne von § 5 ArbSchG wird das Thema thermische Belastung am Arbeitsplatz berücksichtigt. Es ist jeweils ausdrücklich festzustellen, dass und welche thermischen Belastungen bestehen und wie diesen entgegengewirkt werden kann, bzw. festzustellen, dass solche Belastungen nicht bestehen.

§ 3 Messungen am betrieblichen Arbeitsplatz
In der Zeit von Mitte April bis Ende September wird der Arbeitgeber regelmäßig entsprechend den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung die Raumtemperaturen überprüfen und protokollieren. Unter „regelmäßig“ ist insoweit zu verstehen, dass der Arbeitgeber an einem Tag pro Woche 8 Messungen vornimmt.
Hält der Betriebsrat die Anzahl der Messungen zu bestimmten Zeiten, z. B. in Hitzeperioden, für unzureichend, kann er vom Arbeitgeber verlangen, den Überprüfungsrhythmus zu erhöhen. In diesem Fall muss er sein Verlangen sachlich begründen. Als sachlicher Grund gilt insbesondere die Wettersituation, die ein Überschreiten der Wettersituation von 26 Grad Celsius zur Folge hat, oder entsprechende Voraussagen des Deutschen Wetterdienstes für den betrieblichen Standort. Der Arbeitgeber bewahrt diese Protokolle jeweils für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten auf.

§ 4 Raumtemperatur am betrieblichen Standort
Die Raumtemperatur muss während der gesamten Arbeitszeit mindestens eine Temperatur von 20 Grad Celsius erreichen. Auf Wunsch der Beschäftigten ist mit Zustimmung des Betriebsrats aus sachlichen Gründen eine niedrigere Temperatur möglich. Dies gilt insbesondere für mittelschwere oder schwere Arbeit im Sinne der Technischen Regeln für Arbeitsstätten. Eine Temperatur von 26 Grad Celsius am Arbeitsplatz soll grundsätzlich nicht überschritten werden, unabhängig von den Außentemperaturen. Der Arbeitgeber wird die dazu notwendigen Sonnenschutzmaßnahmen und sonstigen technischen Maßnahmen in eigener Verantwortung organisieren. Bei Extremwetterlagen mit Außentemperaturen von 32 Grad Celsius im Schatten muss die Lufttemperatur in Arbeitsräumen während der gesamten Arbeitszeit stets mindestens 6 Grad Celsius unter der Außentemperatur liegen. Ab einer Raumtemperatur von 32 Grad Celsius ruhen die Arbeitspflichten der Beschäftigten, ohne dass die Vergütung deshalb gekürzt wird. Dies gilt nicht, soweit die Arbeit entsprechend § 7 zu anderen Zeiten oder an anderen Orten erbracht wird.

§ 5 Maßnahmen zum Schutz vor Sonneneinstrahlung
Zum Schutz vor Sonneneinstrahlung sind die Fenster außen mit verstellbaren Jalousien zu versehen. Können die in § 5 genannten Temperaturen dennoch nicht verlässlich eingehalten werden, verständigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat gesondert auf weitere technische Maßnahmen wie Klimaanlagen, Wasserschleier, Luftbefeuchtungsanlagen usw. Einigen sie sich nicht, können beide Seiten unabhängig voneinander die Einigungsstelle anrufen. Werden solche Anlagen installiert, sind diese regelmäßig nach Herstellerangaben zu warten. Wartungsprotokolle sind zum Nachweis aufzubewahren.

§ 6 Arbeitszeit und Arbeitsort
Kann nicht sichergestellt werden, dass die Raumtemperatur an den betrieblichen Arbeitsplätzen 26 Grad Celsius nicht überschreitet, kann der Arbeitgeber mit Zustimmung des Betriebsrats die betrieblichen Arbeitszeiten so verschieben, dass die Arbeit schwerpunktmäßig zu Zeiten stattfindet, an denen die thermische Belastung geringer ist. Auf die Interessen der Beschäftigten ist dabei Rücksicht zu nehmen. 
Beschäftigte, für die die Verschiebung der Arbeitszeit nicht möglich ist, z. B. wegen der Organisation der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen, sind nicht verpflichtet, den geänderten Arbeitszeiten zu folgen. Es bleibt dann bei den üblichen Arbeitszeiten. Ist nicht sicherzustellen, dass die Raumtemperatur an betrieblichen Arbeitsplätzen 26 Grad Celsius nicht übersteigt, kann der Arbeitgeber mit Zustimmung des Betriebsrats die Arbeit im Homeoffice erlauben.

§ 7 Arbeit im Homeoffice während Hitzeperioden
Um möglichst zu gewährleisten, dass auch bei der Arbeit im Homeoffice angemessene Raumtemperaturen organisiert werden können, informiert der Arbeitgeber auf geeignete Art und Weise mit Zustimmung des Betriebsrats rechtzeitig die Beschäftigten über Maßnahmen, mit denen sie am häuslichen Arbeitsplatz dazu beitragen können, dass Raumtemperaturen entsprechend den Vorgaben in den Technischen Regeln der Arbeitsstättenverordnung reduziert werden. Im Übrigen sind die Beschäftigten selbst für eine entsprechende Organisation und Ausstattung des häuslichen Arbeitsplatzes zuständig. 

§ 8 Sonstige Maßnahmen
Überschreiten die Raumtemperaturen 26 Grad Celsius, stellt der Arbeitgeber den Beschäftigten am betrieblichen Standort kostenfrei Mineralwasser in ausreichender Menge zur Verfügung.

§ 9 Kontrollrechte des Betriebsrats
Mitglieder des Betriebsrats sind berechtigt, jederzeit ohne vorherige Ankündigung die Temperatursituation an betrieblichen Arbeitsplätzen zu überprüfen. Sie dürfen diese dazu aufsuchen und mit den dort Beschäftigten die Situation erläutern.

§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. 

§ 11 Schlussbestimmungen
Diese Betriebsvereinbarung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Die Betriebsvereinbarung wirkt bei einer Kündigung bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung zu diesem Thema nach. 

Ort, Datum, Unterschriften 


